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Beitragsordnung 
(gültig ab 01.01.2026) 

1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Vereinssatzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen 
der Mitglieder der Wasserfreunde TURA Bergkamen sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur 
durch den Abteilungsvorstand geändert werden. Der geschäftsführende Hauptvorstand muss der 
Änderung vorher zustimmen. 

2 Mitgliedsbeiträge 

Es sind ein Mitgliedsbeitrag und eine Aufnahmegebühr zu zahlen. 

Die Höhe der Beiträge und der Aufnahmegebühren werden durch die Mitgliederversammlung der 
Abteilung festgesetzt. Der geschäftsführende Hauptvorstand muss vorher der Beitragserhöhung 
zustimmen. 

2.1 Höhe der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren 

Mitgliedschaft Aufnahmegebühr 
pro Mitgliedschaft 
(einmalig) 

Jahresbeitrag 

Kinder, Jugendliche (bis einschl. 17 Jahre), Azubis und 
Studenten (jeweils mit Nachweis, bis max. 25 Jahre) 

15,00 € 78,00 € 

Erwachsene (ab 18 Jahre) 15,00 € 90,00 € 

1 Erwachsener mit 1 Kind (bis max. 25 Jahre mit Azubi-/ 
Studentennachweis) 

15,00 € 138,00 € 

Familie - ab 3 bis max. 6 Personen 
(Kinder bis max. 25 Jahre mit Azubi-/Studentennachweis) 

15,00 € 180,00 € 

Familie - je weitere Person 15,00 € 24,00 € 

2.2 Beitragszahlung 

Die Mitglieder sind zur pünktlichen Beitragszahlung verpflichtet. Die Beiträge werden zu den 
Zahlungsterminen (siehe Abschnitt 2.3 dieser Beitragsordnung) per SEPA-Lastschrifteinzug erhoben. 
Säumige Beitragszahler haften für entstehende Kosten bei der Beitragseinholung (siehe Abschnitt 2.4 
und Abschnitt 6 dieser Beitragsordnung). 

2.3 Zahlungstermine, Fälligkeiten 

Die Mitgliedsbeiträge werden durch Ermächtigung zu Beginn eines Kalenderjahres erhoben. Der Einzug 
wird in der Regel zum 15.02. eines jeden Jahres vorgenommen. 

Bei unterjährigem Eintritt in den Verein werden die Mitgliedsbeiträge einmalig monatsanteilig erhoben. 

2.4 Beitragsrückstand 

Sollte der Abteilungsbeitrag des Mitglieds/Kontoinhabers nicht eingezogen werden können, erhebt die 
Abteilung eine zusätzliche Stornogebühr von 5,00 € zuzüglich der anfallenden Bankgebühren wegen 
Rücklastschrift. 
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3 Kostenbeteiligungen 

Die nachfolgenden pauschalen Kostenbeteiligungen betreffen Schwimmer*innen der 
Wettkampfmannschaften. 

3.1 DSV-Lizenz 

Kostenart Gebühr 

Registrierung DSV-Lizenz 10,00 € (einmalig) 

Erwerb/Verlängerung DSV-Lizenz 

• in den Altersklassen bis einschließlich AK 11 

• in den Altersklassen ab AK 12* 

 

15,00 € / Jahr 

25,00 € / Jahr 

* ab Kalenderjahr, in dem das 12. Lebensjahr vollendet wird 

3.2 Weitere Kostenbeteiligungen 

Darüber hinaus können außerordentliche Beiträge für besondere Leistungen oder Kosten der Abteilung 
erhoben werden. Dies können u.a. pauschale Kostenbeteiligungen an den Meldegeldern für die 
Teilnahme an Wettkämpfen sein (derzeit nicht erhoben). 

3.3 Zahlungstermine, Fälligkeiten 

Kostenbeteiligungen für das folgende Jahr sind bis spätestens 31. Dezember des laufenden Jahres auf 
das Beitragskonto der Wasserfreunde TURA Bergkamen zu überweisen. 

4 Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche in NRW (BuT) 

Anträge auf Unterstützung durch das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche (BuT) 
werden berücksichtigt. Bei Vorlage der BuT-Kostenübernahmeerklärung und Zahlungseingang der 
Mitgliedsbeiträge durch den zuständigen Kostenträger BuT auf dem Beitragskonto der Wasserfreunde 
TURA Bergkamen erhält das Mitglied eine Rückerstattung der bereits eingezogenen Mitgliedsbeiträge. 

5 Gebühren für Schwimmkurse 

Für die Teilnahme an den Nichtschwimmerkursen erheben die Wasserfreunde TURA Bergkamen 
folgende Gebühren: 

Nichtschwimmerkurs Gebühr 

Kursteilnahme (12 Kursstunden) 120,00 € 

Je weitere Kursstunde 10,00 € 

Die Gebühren für die Kursteilnahme sind bis eine Woche vor Kursbeginn auf das Beitragskonto der 
Wasserfreunde TURA Bergkamen zu überweisen. 

6 Zahlungsverzug, Mahnungen 

Bei Mahnungen im Falle von Zahlungsverzug werden Mahngebühren in Höhe von 5,00 € pro Mahnung 
erhoben. Das Zahlungsziel nach vorausgegangener Zahlungserinnerung beträgt 7 Tage. 
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7 Beitragskonto 

Überweisungen können mit schuldbefreiender Wirkung nur auf das Beitragskonto der Wasserfreunde 
TURA Bergkamen 

IBAN: DE97 4105 1845 0002 0272 74 
BIC: WELADED1BGK 
Gläubiger-ID: DE20ZZZ00000581027 

erfolgen. 

 

 


